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1.  Anlass und Ziel der Planung 

Die Stadt Koblenz hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65a ĂQuartiersentwicklung 

Rauental, Bahnhaltepunkt Verwaltungszentrum IIñ beschlossen. Mittlerweile hat der Bebau-

ungsplan die frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Unterrichtung der Behörden durchlaufen.  

Da große Teile des Plangebiets sich noch in Bahnbesitz befinden, wird derjenige Teil, der 

bereits durch die Fa. Aldi erworben wurde, als ĂTeilbereich Nordñ abgetrennt und separat zur 

Rechtskraft gef¿hrt. Das Bebauungsplanverfahren im ĂTeillbereich S¿dñ soll weiterverfolgt 

werden, sobald die Flächen von der Bahn erworben und vom Bahnverkehr freigestellt sind. 

Der Geltungsbereich des ĂTeilbereichs Nordñ umfasst die Teile eines brachliegenden Eisen-

bahngeländes, welche sich im Eigentum der ALDI GmbH & Co. KG Montabaur befinden. Die 

Flächen sind komplett von Bahnbetriebszwecken freigestellt.  

Im Stadtteil Rauental liegen im Gebiet westlich der Behringstraße zwischen den Gleisen der 

Moselstrecke und der Moselweißer Straße Betriebsflächen des ehemaligen Moselgüter-

bahnhofs in erheblichem Umfang brach. Nördlich angrenzend an diese Flächen haben sich 

an der Moselweißer Straße/ Koblenzer Straße in den vergangenen Jahren verschiedene 

Nutzungen angesiedelt. Neben einer Seniorenresidenz sind dies insbesondere ein Discoun-

ter und ein Verbrauchermarkt. Diese sind Bestandteil des zentralen Versorgungsbereichs 

Rauental, gemäß dem städtischen Einzelhandelskonzept (vgl. Kap. 3.3) der sich entlang der 

Moselweißer Straße bis zum Saarplatz erstreckt (siehe Abbildung 6).  

Der s¿dlich der Bahntrasse angrenzende Stadtteil āGoldgrubeó wird durch wohnbauliche Nut-

zungen geprägt. Darüber hinaus beherbergt der Stadtteil drei Schulen, das Landesamt für 

Mess- und Eichwesen sowie den Hauptfriedhof der Stadt Koblenz. Bezüglich der Nahversor-

gung der Anwohner bestehen räumliche Versorgungslücken. Laut dem Einzelhandelskon-

zept ist dort lediglich ein rudimentäres Angebot der Nahversorgung vorhanden (Bäcker, Ge-

tränke, Kioske, Tankstellenshop, Apotheke), ausschließlich kleinteiliger Geschäftsbesatz. 

Der Nahversorgungsbedarf der im Stadtteil Goldgrube ansässigen Bevölkerung wird daher 

vor allem im Nahversorgungszentrum Rauental gedeckt. Aus diesem Grund soll die Vernet-

zung der beiden Stadtteile durch eine Brückenverbindung über die trennende Bahntrasse 

hinweg gestärkt werden. Diese ist jedoch nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanverfahrens, 
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sondern des eingangs erwªhnten ĂTeilbereichs S¿dñ, der in einem getrennten Verfahren wei-

terverfolgt wird.  

 

Abbildung 1: [ŀƎŜ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘǎ α¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘ bƻǊŘά όvǳŜƭƭŜΥ [!bL{ ǊƭǇύ 

Im Rahmen des Bebauungsplan ĂTeilbereich Nordñ ist ein Urbanes Gebiet (MU) geplant, 

dass neben einem Drogeriemarkt auch Wohnnutzungen, Handwerksbetriebe, Einzelhandel, 

Geschäfte und Büronutzungen, Hotels, Gaststätten etc.) ermöglicht.  

Durch die Planung werden folgende Ziele verfolgt: 

¶ Mit der Ausweisung eines MU im Anschluss an das Nahversorgungszentrum Rauen-

tal an der Koblenzer Straße kann die Versorgungssituation der Anwohner mit Gütern 

des täglichen Bedarfs durch die Ansiedlung eines weiteren Fachmarkts weiter ver-

bessert werden. Darüber hinaus kann in innerstädtischer Lage ein attraktiver Wohn- 

und Arbeitsstandort geschaffen werden. 

¶ Durch eine spätere Brückenverbindung für Radfahrer und Fußgänger über den be-

stehenden Gleisbereich zwischen den Stadtteilen āGoldgrubeó und āRauentaló soll die 
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Vernetzung der Stadtteile gestärkt und die Versorgungssituation der Anwohner des 

Stadtteils Goldgrube verbessert werden. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt, 

denn es geht um die Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. der Nachverdichtung im In-

nenbereich. Das Plangebiet liegt innerhalb eines zusammenhängend bebauten Teils der 

Stadt Koblenz. Die zur Bebauung anstehende Fläche gehört diesem Zusammenhang an. Die 

Maßstäblichkeit und die Einbindung in eine organische Siedlungsstruktur wird durch die Be-

bauung an der Behring-Straße östlich des Plangebiets, durch die Märkte an der Moselweißer 

Straße nördlich des Plangebiets sowie durch die Baukörper an der Koblenzer Straße west-

lich des Plangebiets bestimmt. 

Obwohl eine Eingriffsbilanzierung und ein Umweltbericht nicht erforderlich sind, werden die-

se auf freiwilliger Basis erstellt. 

 

2. Lage und Größe des Plangebietes 

2.1  Abgrenzung des Geltungsbereichs  

Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von ca. 0,94 ha auf. 

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Koblenz, Flur 4: 

66/105-110, 11/18 (teilweise).  

Es existiert eine grundbuchrechtliche Regelung, dass der geplante Drogeriemarkt im MU 1 

(Flurstück 66/110) über die Grundstücke 66/97 und 66/98 von Aldi und Rewe erschlossen 

werden kann. 

Das MU 2 wird über die die Behringstraße erschlossen.  

 

3.  Planungsrechtliche Ausgangssituation 

3.1 Landesentwicklungsprogramm/Regionaler Raumordnungsplan 

Entsprechend den Aussagen des Landesentwicklungsprogramms IV (2008) und des Re-

gionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald (2017) liegt die Stadt Koblenz in einem 

hoch verdichtetem Raum und ist als Oberzentrum ausgewiesen.  
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Der RROP erhält für die Stadt Koblenz folgende Vorgaben: 

- Oberzentrum, 

- Festigung der polyzentrischen Struktur, 

- weiterer Ausbau der oberzentralen Funktionen, 

- bei der weiteren Siedlungsentwicklung haben die städtebauliche Innenentwicklung, Wohnungsmoderni-
sierung, städtebauliche Erneuerung und Verbesserung des Wohnumfeldes Vorrang vor der Neuauswei-
sung von Flächen im Außenbereich. 

Auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung wird das Thema der Innenentwicklung 

zunehmend bedeutsam. Im vorgesehenen Plangebiet bieten sich hierfür geeignete Potenzia-

le, wie die gegenständliche Bauleitplanung belegt. 

3.2  Bauleitplanung 

3.2.1  Flächennutzungsplanung 

Nach § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a BauGB können jedoch auch aufgestellt 

werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt wird, unter der Vorausset-

zung, dass die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Der Flächen-

nutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Koblenz weist für den Stadtteil Rauental gemischte Bau-

flächen (Mischgebiet, Gewerbe, Wohnen) und nördlich der Koblenzer Straße überwiegend 

Sondergebiete aus. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich zum Großteil 

innerhalb der ausgewiesenen Flächen für Schienenverkehr.  
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Abbildung 2: Lageplan Teilbereich Nord 

Der Teilbereich Nord grenzt im Norden an ein Misch- und Gewerbegebiet und im Westen an 

ein Wohngebiet an (vgl. Abbildung 3).  

Die Flächen des Urbanen Gebiets sind gänzlich von Bahnbetriebszwecken freigestellt.  
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Abbildung 3: Auszug aus dem FNP der Stadt Koblenz  

3.2.2  Benachbarte Bebauungspläne  

Nördlich der Moselweißer Straße existiert der Bebauungsplan Nr. 58 mit dem Baugebiet 

ĂVerwaltungszentrum IIñ und ºstlich der Bebauungsplan Nr. 191 ĂBereich zwischen Mosel-

weißer Straße / Behringstraße/ DB-Gelªnde und YorckstraÇeñ. 

Im Bebauungsplan Nr. 58 sind Sondergebietsflächen, Klinikflächen und Mischgebietsflächen 

festgesetzt. Die Koblenzer Straße stellt die südliche Grenze dieses Bebauungsplans dar, nur 

eine kleinere Mischgebietsfläche erstreckt sich südlich über die Koblenzer Straße hinaus. Bei 

dem zwischenliegenden Bereich mit Verbrauchermärkten, Seniorenresidenz und Hotel han-

delt es sich um einen unbeplanten Innenbereich. In einem solchen Bereich ist ein Vorhaben 

zulässig, wenn es den Voraussetzungen des § 34 BauGB entspricht.  

Bei dem ºstlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 191 ĂBereich zwischen Moselweißer 

Straße / Behringstraße / DB-Gelªnde und YorkstraÇeñ wurden Allgemeine Wohngebiete, 

Mischgebietsflächen und ein sonstiges Sondergebiet festgesetzt, wobei die Wohnbauflächen 

überwiegen (siehe Abbildung 4). Östlich der Behringstraße wurde ein allgemeines Wohnge-

biet in geschlossener Bauweise mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und IV zulässigen Voll-
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geschossen festgesetzt. Bezüglich der zulässigen Höhe fügt sich das geplante Vorhaben im 

MU 2 also gut in das Umfeld ein. 

 
Abbildung 4Υ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ bǊΦ мфмΥ α.ŜǊŜƛŎƘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ aƻǎŜƭǿŜƛǖŜǊ {ǘǊŀǖŜ κ .ŜƘǊƛƴƎǎǘǊŀǖŜ κ 5.-DŜƭŅƴŘŜ ǳƴŘ ¸ƻǊƪǎǘǊŀǖŜά 

3.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Planung und Politik stehen vor der Aufgabe, wohnungsnahe Versorgungsstrukturen zu si-

chern und weiter zu entwickeln. Als Entwicklungsziel bezüglich der Versorgung mit Gütern 

des täglichen Bedarfs ist eine flächendeckende wohnungsnahe Grundversorgung in Koblenz 

anzustreben. Die Stadtteilzentren, so auch der zentrale Versorgungsbereich Rauental, über-

nehmen wesentliche stadtteilbezogene und teilweise stadtteilübergreifende Aufgaben der 

Nahversorgung. 

B-�W�o���v���c�E�Œ�X���ò�ñ�����U���d���]�o�����Œ���]���Z���E�}�Œ���^ 






















